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Die Stadt Neuburg a.d. Donau erlässt auf Grund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 958) i.V.m. Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 
2008 (GVBl S. 460, 580) folgende 

 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Neuburg a.d. 
Donau (BGS/EWS) 

 
 
 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Stadt Neuburg a.d. Donau erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der Entwässerungs-
einrichtung einen Beitrag.  
 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit auf-
weisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn  
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht  
 

oder  
 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich an-

geschlossen sind.  
 
 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zu-
sätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.  

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten 

dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.  
 
 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist.  
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§ 5 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude 

berechnet.  
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 4.000 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das Fünffache 
der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 4.000 m², bei unbebauten Grundstücken 
auf 4.000 m² begrenzt.  

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kel-

ler werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit 
sie ausgebaut sind; als Geschossfläche für das ausgebaute Dachgeschoss werden 2/3 der Ge-
schossfläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. Bei nur teilweisem Ausbau des Dach-
geschosses erfolgt die Berechnung anteilmäßig. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder 
die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind.  

 
 Definition Dachgeschoss: 

Dachgeschoss ist das Geschoss, das von Dachflächen umschlossen ist und über weniger als 2/3 
der Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. 

 
 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonsti-

gen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vor-
handene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gel-
ten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.  

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung 

maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.  
 

Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere  
 

– im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,  

 
– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-

chen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche,  

 
– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im 

Sinn des Abs. 2 Satz 3, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen.  

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später be-

baut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den 
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrich-
ten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet 
wurde.  
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§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt  
 

a) pro m² Grundstücksfläche  1,75 €  
 
b) pro m² Geschossfläche   7,50 €.  

 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der Grund-

stücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbei-
trag nacherhoben.  

 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  
 
 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich 
nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
 
 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Besei-

tigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnah-
me des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksan-
schlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 
gilt entsprechend.  

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 

sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 

 
 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutzwassergebühren und Nie-
derschlagswassergebühren.  
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§ 10 

Schmutzwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach der Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 

Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 1,61 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und 

aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 
4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.  
Sie sind von der Stadt Neuburg a.d. Donau zu schätzen, wenn  

 
1.  ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder  
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder  
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasser-

verbrauch nicht angibt. 
 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebühren-

pflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Ge-
bührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 

 

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen  

 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser 

 
 
 

§ 10 a 
Niederschlagswassergebühr 

(1) Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Niederschlagswasserableitung in die 
Entwässerungseinrichtung ist die reduzierte Grundstücksfläche. Diese ergibt sich, indem die Grund-
stücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden Grundstücksabflussbeiwert multipliziert wird. 
Der Grundstücksabflussbeiwert stellt den durchschnittlich vorhandenen Anteil der überbauten und 
befestigten Flächen an der Gesamtgrundstücksfläche dar. Als überbaute Fläche zählen die mit Ge-
bäuden bebauten Grundstücksflächen einschließlich der jeweiligen (Dach-)Überstände. Als befes-
tigte Fläche gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, dass Nie-
derschlagswasser vom Boden nicht oder nur unwesentlich aufgenommen werden kann sowie Flä-
chen des Grundstückes, die durch menschliches Einwirken so verdichtet sind, dass die natürliche 
Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht nur unerheblich verändert wurde. Auf Grund dieser Sat-
zung wird vermutet, dass die so ermittelte Fläche der tatsächlich überbauten und befestigten Fläche 
entspricht, von der aus Niederschlagswasser direkt oder indirekt in die Entwässerungseinrichtung 
eingeleitet wird oder abfließt. 

(2) Der mittlere Grundstücksabflussbeiwert beträgt für 

Stufe mittlerer Grund-
stücksabflussbeiwert 

Grundstücksabfluss-
beiwert  

Charakteristik der Überbauung 
und Befestigung 

0 Einzelveranlagung bei einem Grundstücksabflussbeiwert von kleiner oder gleich 0,1 

I 0,14 > 0,10 bis 0,18 minimal 

II 0,24 > 0,18 bis 0,30 gering 

III 0,38 > 0,30 bis 0,46 normal 

IV 0,58 > 0,46 bis 0,70 hoch 

V 0,85 > 0,70 bis 1,00 sehr hoch 
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Die Zuordnung der Grundstücke zur jeweiligen Stufe ergibt sich aus der Einstufung gemäß der oben 
angeführten Tabelle, welche Bestandteil dieser Satzung ist. Der entsprechende Beiwert wird im Nie-
derschlagswassergebührenbescheid festgesetzt. Bei einem Grundstück, mit einem Grundstücksab-
flussbeiwert von kleiner oder gleich 0,10 wird die Stufe 0 festgesetzt und der Gebührenberechnung 
als Einzelveranlagung die tatsächlich überbaute und befestigte Fläche zu Grunde gelegt, von der 
aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt. Bei vollständiger Versickerung oder ander-
weitiger ordnungsgemäßer Beseitigung des Niederschlagswassers aus dem Grundstück ohne Be-
nutzung der städtischen Entwässerungseinrichtungen wird keine Niederschlagswassergebühr erho-
ben.  

 
 
 
(3) Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachgewiesen wird, dass der tatsächlich 

überbaute und befestigte Anteil der Grundstücksfläche, von dem aus Niederschlagswasser in die 
Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt, den jeweiligen Bereich des Abflussbeiwer-
tes der Stufen I bis V laut obiger Tabelle über- oder unterschreitet oder die entsprechende Fläche 
um mindestens 400 m² von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grundstücksfläche abweicht. Bei 
einer Über- bzw. Unterschreitung des Bereichs der Stufen I bis V erfolgt eine Einstufung in die zu-
treffende Stufe. Bei Einstufung in die Stufen I bis V erfolgt die Berechnung der maßgeblichen Flä-
che, indem die Grundstücksfläche mit dem mittleren Grundstücksabflussbeiwert multipliziert wird. 
Bei Einstufung in die Stufe 0 oder bei einer Abweichung von mindestens 400 m² ohne Über- bzw. 
Unterschreitung des Bereiches des Grundstücksabflussbeiwertes einer Stufe wird als Einzelveran-
lagung die tatsächlich überbaute und befestigte Grundstücksfläche zu Grunde gelegt, von der aus 
Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt. Der Antrag des Gebührenschuldners, die Ge-
bühren nach der tatsächlich zutreffenden Stufe bzw. nach den tatsächlich überbauten und befestig-
ten Flächen zu berechnen, ist bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für den Gebührenbescheid zu 
stellen. Anträge, die nach Ablauf dieser Rechtsbehelfsfrist eingehen, werden ab dem Veranla-
gungszeitraum, in dem der Antrag eingeht, berücksichtigt. Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass 
der Antragsteller anhand eines Lageplans die einzelnen Flächen, von denen aus Niederschlags-
wasser eingeleitet wird, genau bezeichnet und ihre Größe angibt. Das Amt für Abwasserbeseitigung 
und Hochwasserschutz behält sich vor, die Angaben der Gebührenpflichtigen vor Ort zu überprüfen. 

(4) Bei der Festlegung des Grundstücksabflussbeiwertes können auf Antrag auch Zisternen, die über 
einen Notüberlauf mit der öffentlichen Entwässerungseinrichtung verbunden sind, berücksichtigt 
werden, sofern diese über einen Stauraum von mindestens 4 m³ verfügen. Pro m³ Stauraum unter 
dem Notüberlauf können von den überbauten bzw. befestigten Grundstücksflächen 25 m² in Abzug 
gebracht werden. Nach diesem Abzug wird die maßgebliche reduzierte Grundstücksfläche nach den 
Abs. 1 bis 3 neu festgesetzt. Dem Antrag sind Planunterlagen sowie ein Nachweis über das Fas-
sungsvermögen der Zisterne beizufügen. 

(5) Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 01. Januar des Jahres, für das die 
Gebühr erhoben wird, oder, wenn die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungszeitraums 
entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßgebend. Die nach den Abs. 1 bis 4 be-
rechnete reduzierte Grundstücksfläche bleibt auch für künftige Veranlagungszeiträume Gebühren-
maßstab, bis sich die Grundstücks- oder Entwässerungsverhältnisse ändern. Änderungen der maß-
geblichen Flächen hat der Gebührenschuldner gegenüber der Stadtverwaltung, Amt für Abwasser-
beseitigung und Hochwasserschutz unaufgefordert bekannt zu geben. Veranlagungszeitraum ist 
das Kalenderjahr. 

(6) Die jährliche Niederschlagswassergebühr beträgt 0,21 € pro m² reduzierter Grundstücksfläche. 
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§ 11 

Gebühr bei Einleitung von Grundwasser aus Baustellen 
 
(1) Für die Einleitung von Grundwasser aus Baustellen in die städtische Entwässerungsanlage erhebt 

die Stadt Gebühren in Höhe von 0,87 € pro Kubikmeter. Die Einleitungsmenge ergibt sich aus den 
Aufzeichnungen über Art und Umfang der Grundwassereinleitung, die der Gebührenschuldner nach 
einem bei der Stadt erhältlichen Formblatt laufend zu führen hat und nach Beendigung der Einlei-
tung unverzüglich vorzulegen hat. 

 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit Einleitung des Wassers. Die Fälligkeit tritt einen Monat nach Zu-

stellung des Gebührenbescheids ein. 
 
(3) Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Einleitungsgenehmigung stellt. Die Stadt kann 

je nach dem voraussichtlichen Umfang der Abwassereinleitung verlangen, dass der Bauherr, 
Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte durch ihre Unterschrift auf dem Einleitungsantrag 
die gesamtschuldnerische Haftung für die Gebührenschuld übernehmen. 

 
 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1)  Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Entwässerungs-

anlage. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmalig mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebs-
fertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Niederschlags-
wassergebührenbescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

 
 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  
 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.  
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
 
 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr 

werden einen Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Gebührenbescheids fällig. 
 
(2) Auf die Schmutzwassergebührenschuld sind zum ersten Werktag jeden Monats Vorauszahlungen in 

Höhe eines Zwölftels der Jahresabrechnung des Vorjahres für den vorangegangenen Monat zu leis-
ten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, setzt die Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest. 

 
(3)  Auf die Niederschlagswassergebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der zu erwartenden Jahresgebühr 
zu leisten. 

 
 

§ 15 
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Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Neuburg a.d. Donau für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.  
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.06.2006 in der Fassung vom 14.02.2008 außer Kraft.  
 
Neuburg an der Donau, 10.07.2009 
 
 
Dr. Gmehling 
Oberbürgermeister 


